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Motion: Keine Kollektivstrafen bei Sportveranstaltungen; Fristverlängerung

Der Stadtrat hat folgende Motion am 16. Mai 2024 im Sinne einer Richtlinie erheblich erklärt:

Am 20. Januar wurde beim Super League Spiel BSC Young Boys – Grasshopper Club Zürich der 
Sektor D im Stadion Wankdorf geschlossen. Verfügt hat die Sektorsperre die Stadtberner Sicher-
heitsdirektion, weil einzelne YB-Fans in Zürich im Herbst 2023 bei einem verhinderten Fanmarsch 
einen Bus beschädigt haben. Wegen Aktionen einzelner Fans weit ausserhalb der Sportstadien wird 
der Ausschluss von rund 3000 Saisonkartenbesitzer*innen gerechtfertigt. Eine solche Massnahme 
ist nicht nur rechtlich fragwürdig, sie trägt auch zu einer Verschärfung des Klimas zwischen Behör-
den und jungen Fussballfans bei und erhöht das Risiko von weiteren Eskalationen. Laut Bundesge-
richt können Kurvensperrungen höchstens als präventive Massnahme im Rahmen des Hooligan-
Konkordats verfügt werden, und nicht als Strafaktion für das Verhalten von Fans ausserhalb des Sta-
dions. Trotzdem scheint die Law und Order Fraktion innerhalb der Konferenz der Kantonalen Justiz- 
und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) alles daran zu setzen die Konfrontation mit den 
Fussballfans zu eskalieren, «obwohl es in der letzten Saison so wenige Fälle mit schweren gewalt-
samen Auseinandersetzungen in der Super League gab wie noch nie seit dem Start der Erhebung 
dieser Zahlen im Jahr 2018». (Aussage von Alain Brechbühl, Projektverantwortlicher der For-
schungsstelle Gewalt bei Sportveranstaltungen der Universität Bern, im Blick vom 7.2.2024). Aus 
diesen Gründen soll sich der Gemeinderat der Stadt Bern als Bewilligungsbehörde für den Dialog 
einsetzen und nicht für die Eskalation.

Der Gemeinderat wird darum beauftragt, eine Regelung in der Regelungskompetenz der Stadt Bern 
zu erlassen, wonach bei Sportveranstaltungen aufgrund von Vorkommnissen ausserhalb der Spiel-
stätten, keine Kollektivstrafen gegen Zuschauende erlassen werden können.

Dringlichkeit
Wird für den Vorstoss Dringlichkeit verlangt? ja
Aufgrund der geäusserten Absicht der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandantinnen und -
kommandanten der Schweiz (KKPKS) solche Kollektivstrafen schweizweit einzuführen und weil es 
bereits Sektorsperren im Wankdorf- Stadion gegeben hat, sollte sich der Stadtrat noch vor Ende der 
Fussballmeisterschaft damit befassen.
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Bern, 14. März 2024

Bericht des Gemeinderats

Am 12. April 2024 fand die Frühjahrsversammlung der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Poli-
zeidirektorinnen und-direktoren (KKJPD) statt. Da aus Sicht der KKJPD das personalisierte Ticket 
ein wichtiges zusätzliches Instrument bei der Verfolgung von Einzeltäterinnen und Einzeltätern dar-
stellt, wurde beschlossen, dass die KKJPD einen Vorschlag für eine dafür notwendige Revision des 
Hooligan-Konkordats erarbeiten wird. Die damit einhergehende Motion wurde im September 2025 
vom Nationalrat deutlich abgelehnt.

Im Zusammenhang mit der Anwendung des Kaskadenmodells sind mehrere Gerichtsverfahren hän-
gig, so in Zürich und Basel. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat eine Beschwerde der 
Stadt Zürich mit Urteil vom 26. März 2026 abgewiesen und sich so gegen die Rechtmässigkeit der 
Sperrung des Sektors mit den Stehplätzen der Südkurve beim Fussballspiel FCZ gegen FC Lausan-
ne-Sport vom 31. Januar 2024 ausgesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Da die Ge-
richtsentscheide wegweisend sein dürften betreffend weiteres Vorgehen im Zusammenhang mit der 
Anwendbarkeit des Kaskadenmodells, macht es aus Sicht des Gemeinderats Sinn, diese und den 
Vorschlag der KKJPD abzuwarten und nach erfolgter Analyse das weitere Vorgehen zu bestimmen. 
Aus den genannten Gründen schlägt der Gemeinderat eine Fristverlängerung bis Ende Mai 2027 
vor.

Folgen für das Personal und Finanzen
keine

Antrag

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Bericht des Gemeinderats zur Motion.

2. Er stimmt einer Fristverlängerung zur Vorlage des Begründungsberichts bis Ende Mai 2027 zu.

Bern, 13. Mai 2026

Der Gemeinderat

https://entscheidsuche.ch/dok/ZH_Verwaltungsgericht/ZH_VG_001_-VB-2025-00490_2026-03-26.html

